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7Zwischen Annehmen un Loslassen

Konflikte der Frühgeborenenmedizın UusSs theologisch-ethischer Sıcht

Die wachsenden technischen Möglıichkeiten 1n der Medizın haben auch 1m Bereich
der Früh- b7zw. Neugeborenenmedizın (Neonatologie) beachtliche Erfolge mi1t sıch
gebracht. Inzwischen können bereıits Frühgeburten ab der 23 oder Schwanger-
schaftswoche, die trüher keıine Chance hatten, überleben. Andererseıts sind miıt
dem technischen Fortschriutt die ethischen Problemsituationen 1n diesem Bereich
nıcht geringer geworden. SO stellt sıch nıcht IET dıie YACE, ob I111all Kınder MmMI1t
schweren gesundheitlichen Schädigungen überhaupt behandeln soll, welche Schä-
digungen I1L1all behandeln soll un aAb Wnnn 111a mögliıche Ma{fßnahmen abbrechen
annn Es stellt sıch auch dl(') Frage; ob un ab 111all bel trühgeborenen Kindern,
die zunächst gesund sınd, be]l denen rannn aber möglicherweise auch durch die Be-
handlung Komplikationen un Schädigungen auftreten, auf Behandlungsmög-
lıchkeiten verzichten oder bereıts ergriffene Ma{fißnahmen absetzen anı

Für die Eltern der Kinder, aber auch für die Arzte un: Pflegekräfte, sınd solche
Sıtuationen nıcht 'EHNERE emotionale Wechselbäder, sondern angesichts der Aufgabe e1-
ner verantwortlichen Entscheidung auch höchst ambivalent!. Auf der einen Seite
steht der Wunsch, alles LLUTL Möglıche Lun, damıt das ınd überlebt. Andererseıts
besteht dıe Angst VOT der möglichen Schädıgung un Behinderung un: Wenn sıch
bereıts Komplikationen ergeben haben die Angst VOT dem ungewıssen Ausgang
SOWI1e die Angst VOT der Überforderung.

Auf der eınen Selite stellt sıch dıe Aufgabe, das ınd auch mı1t seıner möglichen
Behinderung anzunehmen. Andererseıts annn CS unausweichlich werden, das Kınd,
autf das ‚1a sıch gefreut hat, loslassen mussen. och liegt die verantwortbare
Grenze 7zwischen Annehmen un:! Loslassen? Wıe weıt reicht dıe Aufgabe, eın ınd

Schädigungen un: Behinderungen anzunehmen un alles Lun, damıt 65

überlebt?
W allllı mu{fß I111all CS loslassen, Ja darf man loslassen? Die Sprache alleın 1St 1er

problematisch und für Mifßbrauch offen Denn dıe edeV „Annehmen“ und „LOs-
lassen“ 1St VO  _ vornhereın MIt eıner posıtıven ertung besetzt. Wenn I11all VO eıner
Handlung Sagl, CS xehe dabe1 eın Annehmen der Loslassen, wırd nahegelegt, die
Handlung entspringe AUS eıner ethisch gyuten Grundhaltung. Ob diese ede aber
tatsächlich auch durch die Sıtuation gedeckt ISt, ob die bezeichnete Handlungsweıise
tatsächlich ethisch zut 1St und die entsprechende Bezeichnung verdıent, 1St damıt och
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nıcht entschieden. Da{ß INan das 1nd schwerster Schädigungen „annehmen“mufß, Shabnl ZUu unbarmherzigen Urteil un: ZAUEE: unmenschlichen Überforderung WCI-den Dafß INan das ınd „loslassen“ mufß, annn umgekehrt leicht als AÄusrede vebrauchtwerden, sıch nıcht mı1t der Behinderung auseınandersetzen ZUu mussen.
SO stellt sıch die Frage, ob und W1e€e INa  a} abgesehen VO solchen wertenden For-

mulierungen auch begründet einer ethisch verantwortbaren Entscheidungkommen kann, Wann die ede VO Annehmen und WAann die ede VO LoslassenPlat- 1St

Entscheidungsfindung 1im Dıskurs

Im Blick auf diese Frage werden heute 1n der medıiziniıschen Ethik verschıedene
Verfahrensmodelle SCHANNT un: diskutiert, die die Bedingungen für eiıne verant-
wortliche Entscheidung sicherstellen sollen: das Ayutorıtätsmodell, be1 dem der le1-
tende Ärzt aufgrund selıner Erfahrung und seliner Eınstellung WEeNN auch möglı-cherweise Beratung mıt den Betroftenen die Entscheidung trıfft. Das
Rıchtlinienmodell, das der Willkür der Eınzelfallentscheidung entgegenwırken wall;:1er ließe sıch eLtwa auf die „Einbecker Empfehlungen“ verweısen, die den Grund-
SatLz testhalten, lebenserhaltende MafSnahmen solange ergreifen, WI1e€e das ınd
auch 1U  ar eine geringe Überlebenschance hat, aber auch aut Rıchtlinien, die testle-
SCH, da{fß Frühgeborene, die VOT der T Schwangerschaftswoche ZABhr Welt kommen,
11UTr leıdensmindernd behandelt werden. Das Delegationsmodell, das die Entschei-
dungsfindung AN dıe Eltern b7zw. eın Ethikkomitee überträgt.Jle reı Modelle haben dabe; auch hre Grenzen: Das Autorıtätsmodell gewäahr-eistet nıcht immer dıe nötıge Verobjektivierung und Iransparenz der EntscheidungSOWI1e die systematısche Erfassung aller relevanten Faktoren. Das Rıchtlinienmodell
hat das Problem, da{fß CS nıcht immer der Eınzelsituation gerecht wırd Das Delega-10nsmodell hat den Nachteıl, da{fß sıch Eltern ın der Sıtuation zwıschen Annehmen
und Loslassen oft überfordert fühlen, die Entscheidung eines Ethikkomitees 1aber
möglicherweise lang dauert.

Dennoch spricht insgesamt viel für e1iIn Diskursmodell der Entscheidungsfindung,ach dem alle Betroffenen Ärzte, Pflegekräfte, Eltern, Mıtglieder eınes Ethik-
komuitees 1ın einem vyemeınsamen Entscheidungsfindungsprozeß einen Konsens
erarbeıten. Dıies ermöglıcht Transparen;, Objektivität und systematısches Zustan-
dekommen der Entscheidung; s annn Arzte VO der Alleinentscheidung entlasten
SOWI1e durch die Eınbeziehung der Eltern und aller anderen Betroffenen eıner
Entscheidung führen, die alle 1n ıhrem Gewı1ssen mıttragen können und die deshalb
auch das Annehmen un: Loslassen erleichtern annn

AÄndererseits 1aber scheint 6S mıt der Eınhaltung eines solchen tormalen Vertah-
ICNS der Entscheidungsfindung och nıcht Es 1St keineswegs überflüssig SC
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worden, sıch auch ber Kriterien Gedanken machen, dıie eıne Entscheidung
eıner verantwortlichen Entscheidung machen un die deshalb 1m Diskurs eıtend
se1n sollten. Wıe können solche Krıterien aussehen?

Regeln der (suter- un! UÜbelabwägung
Im Blick auf diese rage ält sıch 1U wıederum auf verschiedene Modelle verwel-
SCIl; die Gesichtspunkte tür dıe Entscheidungstindung angeben. Bekannt 1st eLtwa

das se1it 1994 amnı Universitätsspital in Zürich entwickelte „Züricher Modell“ für die
medizın- un pflegeethische Entscheidungsfindung 1n der neonatologischen Inten-
sivyvmedı1zın?.

Dieses Modell empfiehlt ein Vorgehen 1n sıeben Schritten. Nach der Erhebung
des medizinıschen un pflegerischen Sachverhalts (1) SOWI1e des konkreten Lebens-
kontextes des Kındes (2) soll anhand der 1er Prinzıpien der Medizıinethik Auto-
nomıe, Non-Malefizenz, Benefizenz, Gerechtigkeıt das ethische Diılemma formu-
liert werden (3) Ausgehend VO der Sammlung der Fakten un der Formulierung
des Dilemmas erfolgt eıne Abwägung VO CGsutern un! UÜbeln (4) die ann Z Kon-

sensfindung darüber führt, ob intensivmedizinısche Mafißnahmen aufrechterhalten
oder abgebrochen werden oder ob och welılterer Informationsbedarf besteht (5)
Schließlich tOolgt dıe Festlegung der Elternbetreuung (6) SOWIl1e eıne Überprüfung
der Entscheidung (Z)

In der Abfolge dieser sieben Schritte 1St 1mM Blick auf die ethische Entscheidung
die (3uüter- un UÜbelabwägung der zentrale Kern dieses Verfahrens. Nach welchen
Regeln 1aber soll eıne solche Abwägung erfolgen? as Züricher Modell AB
folgende ler Leifragen: Wıe orofß sind dıe UÜberlebenschancen jeweıls be1 Fortset-

ZUNS b7zw. bel Abbruch der bestehenden Behandlungsmafßnahmen? Wıe belastend
un! schmerzhaftt sind weıtere Mafißnahmen tür das Kınd? Wann wırd das ınd
abhängıg VO medizinıschen Mafßnahmen se1N, un: besteht Hoffnung auf selbstän-
dıge Vitalfunktionen? Welche irreversıblen oder langfristigen Schädigungen un!
Behinderungen des Kındes sind erwarten?

An dieses Modell un! VOL allem se1ne konkrete Durchführung lassen sıch
treıilıch eıne Reihe VO kritischen Antfragen stellen. Wıe sıeht 6S eLtwa mı1t der Be-

teiılıgung aller Betroffenen tatsächlich AUuUsSs angesichts der Arbeıitsbelastung un der
hierarchischen Strukturen eıner Klinık? Wıe AlSt sıch eıne kompetente und
parteiliche Gesprächsführung sicherstellen? Vor allem aber stellt sıch dıe rage ach
der Lbonkreten Gestaltung der Güterabwägung”. IDenn anhand der ZENANNLCN eıt-

iragen können ZW alr dıe tür die anstehende Entscheidung relevanten CGuter un
hel]l erhoben werden. Damıt aber 1ST och nıcht ZESaZLT, ach welchem Kriıteriıum
un ach welcher Regel die erhobenen Gsuter un:! bel abgewogen werden sol-
len. Was bedeutet 6S CELWAIA, Wenn das ınd langfristige Schädigungen davonträgt?
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Was tolgt daraus, WEn eıne Behandlung schmerzhaft ist? Die rage ach den Re-
eln der Abwägung aber iSt 1mM ethischen Diskurs der eigentlich entscheidende
Punkt S1e mu{fß beantwortet werden, damıt dıie Abwägung nıcht eintfach zufälligen
moralıschen Überzeugungen un: Intuıtionen oder auch estimmten gesellschaftli-
chen Irends überlassen bleibt.

Stellungnahmen des Lehramtes

Wenn L11U freıilich ausgerechnet VO Seıiten der theologischen FEthik diese rage SS
stellt wiırd, ware GS nıcht verwunderlich, WECI11) gerade auch VO Seıiten der Frühge-
borenenmedizın eıne ZEWISSE Skepsıis autkäme. Sınd hahp! nıcht doch wıeder iınhalt-
lıche Vorgaben un! Reglementierungen des Rıchtigen un: Falschen, Guten un
Schlechten CrWarten, die eıne Entscheidungsfindung 1m Diskurs überflüssıg
chen? Immerhin leite sıch 1n diesem Bereich auf ZEWISSE Erfahrungen MmMIt dem
Lehramt der katholischen Kırche verweılsen.

Erinnern lefte sıch eLtwa rühere Stellungnahmen des Lehramtes bestimm-
EGn Problemen der Geburtshilfe, 1n der CS 1m Fall; da{fß be] der Geburt das Leben der
Multter durch den Fötus bedroht 1St, abgelehnt wurde, das ınd direkt durch Kra-
nıotomı1e (operatıve Offnung des Schädels) toten, während CS als erlaubt galt,
eıne Totaloperatıon ZUT: Entfernung elınes Gebärmutterkrebses auch be] bestehen-
der Schwangerschaft durchzuführen un: dabe] den Tod des Kıindes mıtzuverursa-
chen Diese unterschiedliche Beurteilung 1St übrıigens auch 1n der theologischen
Ethik ımmer umstrıtten SCWESCH. Der ethıisch relevante Unterschied 7zwischen der
dırekten Tötung un dem indırekten Inkaufnehmen des Todes des FOtus, der Z
Begründung angegeben wurde, 1St für viele 1L1UTI schwer nachvollziehbar.

Darüber hınaus aber liefßSe sıch darauf verweısen, da{fß dıe Unterscheidung VO

Papst 1US Hß 7zwischen sogenannten „ordentlichen“ un „außerordentlichen“
Mitteln wobel ordentliche Mittel angewendet werden mussen, während 380 R8l auf
außerordentliche Miıttel verzichten ann als Kriteriıum medizınıscher Entschei-
dungen nıcht esonders tragfähig ISt 1US HE außerte sıch ZAHT: Frage ach dem
Recht un!: der Pflicht 7A86 Anwendung der künstlichen Beatmung dahıngehend,
da der Arzt ZW ar dıe Pflicht Zg Lebenserhaltung habe, aber S1€E verpflichte „SC
woöhnlich 19888  — ZABE Gebrauch der (entsprechend den Umständen, dem Oft, der
Zeıt, der Kultur) üblichen Miıttel, der Mıttel, die keıne außergewöhnliche Be-
lastung für einen selbst oder andere mi1t sıch bringen“. Er fügt hınzu:

19a übrigens diese Arten der Behandlung die gewöhnlichen Miıttel überste1gen, denen
8008  = pflichtgemäfß oreiten hat, kann I11all nıcht behaupten, INa musse S1e anwenden
un musse tolglich den Arzt beauftragenZwischen Annehmen und Loslassen  Was folgt daraus, wenn eine Behandlung schmerzhaft ist? Die Frage nach den Re-  geln der Abwägung aber ist im ethischen Diskurs der eigentlich entscheidende  Punkt. Sie muß beantwortet werden, damit die Abwägung nicht einfach zufälligen  moralischen Überzeugungen und Intuitionen oder auch bestimmten gesellschaftli-  chen Trends überlassen bleibt.  Stellungnahmen des Lehramtes  Wenn nun freilich ausgerechnet von Seiten der theologischen Ethik diese Frage ge-  stellt wird, wäre es nicht verwunderlich, wenn gerade auch von Seiten der Frühge-  borenenmedizin eine gewisse Skepsis aufkäme. Sind dann nicht doch wieder inhalt-  liche Vorgaben und Reglementierungen des Richtigen und Falschen, Guten und  Schlechten zu erwarten, die eine Entscheidungsfindung im Diskurs überflüssig ma-  chen? Immerhin ließe sich in diesem Bereich auf gewisse Erfahrungen mit dem  Lehramt der katholischen Kirche verweisen.  Erinnern ließe sich etwa an frühere Stellungnahmen des Lehramtes zu bestimm-  ten Problemen der Geburtshilfe, in der es im Fall, daß bei der Geburt das Leben der  Mutter durch den Fötus bedroht ist, abgelehnt wurde, das Kind direkt durch Kra-  niotomie (operative Öffnung des Schädels) zu töten, während es als erlaubt galt,  eine Totaloperation zur Entfernung eines Gebärmutterkrebses auch bei bestehen-  der Schwangerschaft durchzuführen und dabei den Tod des Kindes mitzuverursa-  chen. Diese unterschiedliche Beurteilung ist - übrigens auch in der theologischen  Ethik - immer umstritten gewesen. Der ethisch relevante Unterschied zwischen der  direkten Tötung und dem indirekten Inkaufnehmen des Todes des Fötus, der zur  Begründung angegeben wurde, ist für viele nur schwer nachvollziehbar.  Darüber hinaus aber ließe sich darauf verweisen, daß die Unterscheidung von  Papst Pius XII. zwischen sogenannten „ordentlichen“ und „außerordentlichen“  Mitteln - wobei ordentliche Mittel angewendet werden müssen, während man auf  außerordentliche Mittel verzichten kann — als Kriterium medizinischer Entschei-  dungen nicht besonders tragfähig ist. Pius XII. äußerte sich zur Frage nach dem  Recht und der Pflicht zur Anwendung der künstlichen Beatmung dahingehend,  daß der Arzt zwar die Pflicht zur Lebenserhaltung habe, aber sie verpflichte „ge-  wöhnlich nur zum Gebrauch der (entsprechend den Umständen, dem Ort, der  Zeit, der Kultur) üblichen Mittel, d.h. der Mittel, die keine außergewöhnliche Be-  lastung für einen selbst oder andere mit sich bringen“. Er fügt hinzu:  „Da übrigens diese Arten der Behandlung die gewöhnlichen Mittel übersteigen, zu denen  man sonst pflichtgemäß zu greifen hat, kann man nicht behaupten, man müsse sıe anwenden  und müsse folglich den Arzt beauftragen ... Was die eigene und unabhängige Pflicht der An-  gehörigen betrifft, so sind sie gewöhnlich nur zur Anwendung der üblichen Mittel verpflich-  tet. Wenn es sich daher zeigt, daß der Versuch der Wiederbelebung in Wirklichkeit für die  89Was dıe eiıgene un unabhängige Pflicht der An-
gehörıgen betrifft, sind S1e gewÖhnlich LLUT ZUr Anwendung der üblichen Miıttel verpilich-
GL Wenn sıch daher zeıgt, da{fß der Versuch der Wiıederbelebung in Wıirklichkeit für die
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Angehörigen 1ne derartige Belastung darstellt, da{fß INa  a} ihnen nıcht (Gew1ssens 7
stiımmen kann, können S1C rechtmäfßsigerweise darauf bestehen, da{fß der Arzt seıne Versu-
che abbricht. Der Arzt kann ıhnen also erlaubterweise Folge eisten. In diesem Fall liegt keın-
erle1 ırekte Verfügung über das Leben des Patıenten noch auch Euthanasie VOIL, die nıemals
erlaubt ware.“

Schliefßlich lefSe sıch darauf verweısen, da{fß die ede VO der „Heiligkeit des
Lebens“ un davon, dafl (50fT alleın Herr ber das Leben 1sSt un der Mensch nıcht
eıgenmächtig darüber verfügen darf, nıcht ‚AKURG Ethikern W1€ Peter Sınger, Helga
Kuhse un Norbert Hoerster fragwürdig erscheint, sondern da S1e auch be1 SC

theologischen Nachdenken nıcht VO der Aufgabe dispensieren kann,
selbst mı1t der eigenen doch auch VO  a} (5O{t veschaffenen Vernunft entscheiden

mussen, W anlnlılı enn eın ezgenmächtiges Verfügen vorliegt un WAann nıcht.
Auft der anderen Seıte wırd 1aber 1n Jüngeren Außerungen des Lehramts 7AUHE Frage

der Sterbehilfe auch 21n Prinzıp ZCENANNL, das für SC TE Frage ach einem Krıterium
tür die Abwägung VO Guüutern un UÜbeln bedenkenswert un: konstruktiv se1ın
aNn. In der „Erklärung der Kongregatıon für die Glaubenslehre Z Euthanasıie“
VO Maı 1980 wırd 1mM Blick auf die Frage, ob INa  z allen Umständen alle
verfügbaren Mıiıttel anwenden mufßs, zunaächst wıeder die tradıtionelle Unterschei-
dung zwıschen „ordentlichen“ un: „außerordentlichen“ Mıtteln angeführt, dann
aber heißt CS relatıyvıerend:

„Diese Antwort, die als Grundsatz weıter oilt, erscheint heute vielleicht weni1ger einsich-
t1e, se1 n der Unbestimmtheit des Ausdrucks odern der schnellen Fortschritte
ın der Heilkunst. Daher ziehen manche VOI; VO verhältnısmäfßigen un unverhältnismäfßi-
SCH Miıtteln sprechen.“

In der Enzyklıka „Evangelium vitae“ VO Papst Johannes Paul! IR VO 25 Maärz
1995 wırd 217 dıe C116 Unterscheidung der alten gleichgestellt:

„Der Verzicht aut außergewöhnliche oder unverhältnısmäßige Heıilmuittel 1St nıcht gleich-
mMIt Selbstmord oder Euthanasıe; 1ST vielmehr Ausdruck dafür, da{fß die menschli-

che Sıtuation angesichts des Todes akzeptiert wırd.“

Worıin 1aber liegt der Unterschied zwıschen der ede VO ordentlichen un! aufßer-
ordentlichen Miıtteln einerseıts un: VO verhältnısmäfßigen un unverhältnismäßi-
SsCcH Miıtteln andererseits’? Was ordentliche un: außerordentliche Miıttel sınd, hat
se1ın Kriıteriıum ausschliefßlich 1n Umständen, die dem medızıinıschen Handeln selbst
äufßerlich sınd SO können 1n Ländern, die ber höchste Standards der Medizintech-
nık verfügen, Miıttel ordentlich se1n, die 1n wenıger entwickelten Gegenden als
außerordentlich gelten. Demgegenüber hat die Unterscheidung VO  a verhältnis-
maisıgen und unverhältnismäßigen Mıiıtteln ıhr Krıteriıum 1n dem Verhältnis, das
zwıschen dem Zie] medizinischen Handelns un den hıerfür eingesetzten Mıtteln
esteht. Es yeht also eıne Unterscheidung, die die innere Struktur der Handlung
<10
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selbst betritfft und nıcht urn den zufälligen kulturellen, geographischen oder gesell-
schaftlichen Kontext. Jedenfalls 1STt CS durchaus möglıch, da{fß eıne Behandlungsmafßs-
nahme, dıe leicht vertügbar 1St un deshalb als gewOhnliche Ma{fßsnahme gelten
müßste, dennoch unverhältnısmäßig 1St.

Kriıterien PEIT: Verhältnismäfßigkeit der Mittel

Was aber 1St miıt der ede VO verhältnısmäßigen un unverhältnısmäßigen Miıtteln
SCHAUCI gemeınnt? Woran Alßt sıch erkennen, ob ein Miıttel verhältnısmäßig oder
unverhältnısmäfßig ist? Wenn 1HNan die Beurteilung nıcht eintach der subjektiven
Einschätzung überlassen möchte, mü{fßte Ian hierfür wıederum Krıterien benennen
können.

Zum Verständnıis, W as mIt dieser Unterscheidung gemeınt ist, Alt sıch zunächst
aut den in den Rechtswissenschaften gangıgen Grundsatz der Verhältnismäfßigkeit
der Miıttel b7zw. des UÜbermaßverbots verweılsen. 7weck dieses Grundsatzes 1St CS,
VOT übermäfßigen Eıngritfen des Staates ın Grundrechte un: 1n dıe allgemeıne
Handlungsfreiheit der einzelnen Bürger schützen. So stellt sıch eLWwWa die Frage
der Verhältnismäßigkeit, WE CS darum geht, biometrische Daten aller Bürger ZUE

Schutz VOTLT Verbrechen erheben. Genauer Alr sıch dieser Grundsatz dahın-
gehend entfalten, da{fß staatliıche Eingriffe 1n die Grundrechte der Burger 11UTr dann
rechtens un: verantwortbar sınd, WEeNnNn diese Eingriffe 1m Blick aut das jeweıls
gestrebte Ziel geeıignet, erforderlich und ANSEIMESSEN b7zw. verhältnısmäßig 1m CHNSC-
L1 Sınn sınd Jle drei Bedingungen mussen der Reihe ach erfüllt se1n, damıt eıne
staatliıche Mafßnahme als nıcht übermäfsig, sondern als gerechttertigt gelten ann
Allerdings bleibt das Problem, da die drıtte Bedingung wıeder die Verhältnis-
maßıgkeıt ordert un: damıt die eigentliche Frage LL1UT verschiebt.

Etwas klarer wırd das Prinzıp jedoch, WE Ianl s 1n den Zusammenhang der
Abwägung VO (sutern un: Übeln, Nutzen un: Schaden überträgt. Dann geht CS

darum, W1e€e orofß die be]l se1ın dürfen, die Ila  S b€l der Verfolgung elines Csutes 1n
auf nehmen darf Die Prinzıpien der Ertorderlichkeit un: der Angemessenheıt
lassen sıch dabel mMIt Wıilhelm Korff® verstehen, da{ß I1a  - be] eıner Handlung,
1n der CS Ja die Verwirklichung eınes (sutes geht, darauf achten mufß, da{fß erstens
die zugleich ımmer auch mıtverursachten hbe] die negatıven Nebenwirkungen
also möglıchst gering gehalten werden und zweıtens die Übel, die be] eıner and-
lung mıtgesetzt werden, geringer sınd als diejenigen Übel, die entstehen, WE INa  .

die Handlung unterlä{ßt und auf S1e verzichtet.
Eıindeutig Alt sıch dabel die Unverhältnismäfßigkeit un: damıt die Unverant-

wortlichkeit eıner Handlung an testmachen, die Übel, die be1 einer and-
lung als Nebenwirkungen mıtverursacht werden, AazZzu tühren, da{fß [11Lall das eigent-
ıch miıt der Handlung angestrebte Gut faktısch mındert oder gal zerstort, WECeNnN die



Stephan Ernst

Handlung also kontraproduktiv wiırd, WE ZAe} Beıispiel durch die haufıige Ver-
wendung VO Antıbijotika resistente Bakterien gefördert werden un! damıiıt die
Wıirksamkeit des Miıttels aufgehoben WITF: d

Was ält sıch 1U AUS diıesem Prinzıp der Verhältnismäßigkeit der Miıttel für die
rage ach dem verantwortlichen Handeln 1mM Bereich der Frühgeborenenmedizın
entnehmen? Eınige Konsequenzen selen 1m tolgenden SCHNANNL. Dabe] ”annn CS nıcht

eıne SCHAUC Kasuistık gehen, 1n dıe immer auch außere Lebensqualitätsurteile
einfließen, CEwa WECNN 1n Regelungsvorschlägen VO Jurıstischer Selite bereıts eıne
dauerhafte Angewıesenheıt auf Hiılte Dritter als eın solcher Mangel E1genstän-
digkeit gesehen wırd, dafi mıiıt Eınwilligung der Eltern oder Sorgeberechtigten eın
Abbruch lebenserhaltender Mafßnahmen gerechtfertigt erscheint?. Angesıchts sol-
cher Bestimmungen 1ST tragen, ob TT nıcht viel gesetzlıch geregelt werden
soll Gegenüber solchen Vorschlägen sol] CS 1mM tolgenden lediglich Zzwel Orıen-
tierungspunkte oder auch „Leitplanken“ gehen, zwiıischen denen die Verhältnis-
mäßigkeit der Mittel suchen 1St

Bleibende Beeinträchtigung der Lebensmöglichkeiten
Eın erstier Orientierungspunkt besteht darın, da E ohl Ahehael als verhältnısmäfßig
gelten kann, LLUTL deswegen auf möglıche mediızıinısche Mafßnahmen verzichten
un den Tod eınes Frühgeborenen hinzunehmen, weı] eıne Behinderung besteht
oder weı] das Rısıko besteht, dafß eine bleibende Beeinträchtigung der Lebensmög-
lichkeiten eintriıtt. Zur Begründung Aflst sıch dabei nıcht 1Ur darauf verweısen, da{fß
CS gerade be1 Verzicht aut lebenserhaltende Maf$nahmen be]l Frühgeborenen immer
wıieder vorkommt, da{ß das ınd dennoch überlebt, dann 1aber mi1t orößeren Beeıin-
trächtigungen un: Schädigungen als CS mI1t Behandlung der Fall SCWESCH ware.

Außer auftf solche möglichen kontraproduktiven und damıt unverhältnısmäaisigen
Folgen Alt sıch aber VOT allem darauf hinweıisen, da{fß der Verzicht auf eıne möglı-
che Behandlung, u  = eıne VO aufßen beurteilte schlechte Lebensqualität VeI-

meıden!!, gerade dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit problematisch
1STt Die Grundlage dafür scheint MI1r darın liegen, da{fß das Leben des Menschen
eben nıcht eın (Suf neben allen anderen CGuütern un: UÜbeln ISt; die WIr 1n UNSCTEIN

Leben ertahren un: verwirklichen können, sondern da{fß das Leben dıie Vorausset-
ZUNSg un: Grundlage dafür iSts daflß I1a überhaupt Csutes un Schlechtes erfahren,
Csüter un: bel verwiırklichen annn Dann aber annn INa  } das Leben des Menschen
nıcht eintach einzelne bel un Einschränkungen abwägen un: ıhnen-
ber relatıvieren un: verrechnen.

In diesem Sınn oIlt das menschliche Leben auch 1n UNseTET Rechtsprechung als
{undamentales Rechtsgut, das Tötung 1L1UT 1mM Notwehrfall, also ZUT: Rettung be-
drohten menschlichen Lebens erlaubt. Nur ıer. erscheıint CS verhältnısmafßig
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se1nN, das Leben eınes Menschen beenden. Wel] das Leben die Voraussetzung für
Wertverwirklichung un Werterfahrung überhaupt ISt, 1st CS e1Nn fundamentaler
wohlgemerkt aber auch beıin aAbsoluter Wert.

Dies 1St deutlich testzuhalten 1mM Blick auf den ımmer wıeder die Posıtion
eıner christlichen Ethik erhobenen Vorwurf, mıt der Posıition der „Heıligkeıit“ des
Lebens wuürde eın absoluter Lebensschutz jeden Preıs vertreien Wenn 1n der
theologischen Fthik also VO  . der „Heıiligkeıit des menschlichen Lebens“ gesprochen
wiırd, meılnt 1eSs nıcht W1€e EIw.a DPeter Sınger der katholischen Morallehre 1M-
AAKSIG wıeder unterstellt könne orundsätzlıch keine Sıtuationen geben, 1n denen
die Tötung elınes Menschen moralısch gerechttertigt werden könnte. Wohl aber
meıint S1€, da{fß eiıne Tötung alleın ann gerechttertigt se1ın kann, WE S1€e selbst 1m
Schutz des menschlichen Lebens 1m Ganzen steht!2.

Auf möglıche Ma{fißnahmen FA Lebenserhalt verzıichten, eıne Einschrän-
kung der Lebensmöglichkeiten vermeıden, scheıint dann aber gerade WEn 111l

VO eıner Verhältnismäfßigkeıt der Mittel ausgeht 11UT schwer begründbar se1n.
der anders ausgedrückt: 1ne geistige oder körperliche Schädigung des Kındes als
solche, 1St och eın rechttertigender rund dafür, lebenserhaltende Ma{fßnahmen
nıcht ergreıten oder 1ab7zubrechen und das ınd damıt sterben lassen. Auft-
orund VO außeren Lebensqualitätsurteilen ber Leben- un Nicht-leben-dürten

befinden, erweılst sıch vielmehr als höchst problematisch un anfällig für subjek-
t1ve Wertsetzungen derjen1ıgen, die die Entscheidung treffen.

„Lebenserhaltung“ als Ziel heutigen medizinıschen Handelns?

Dies 1St jedoch nıcht alles, W as sıch 1mM Blick auf Verhältnismäßigkeıit un: Un
verhältnismäfßigkeıt des Handelns AflßSt Vielmehr mu{fß eın zweıter Orıen-
tierungspunkt hinzugefügt werden. /7u bedenken 1St namlich auch, da{fß das Zie]
medizinıschen und arztlichen Handelns heute, angesichts der hochtechnischen Be-
handlungsmöglichkeıiten 1mM Rahmen der Intensiıyvmedizın, nıcht mehr ungebrochen

W1€ 1n der TIradıtion der Medizın eintach mı1t „Lebenserhaltung“ angegeben WC1-

den DUn Sonst mü{fßte INa  - auch be1 vollständıgem und iırreversıblem Hırntod al-
les unternehmen, den Organısmus Funktionıieren halten. Es scheıint MI1r
vielmehr notwendıg se1n, unterscheiden „wischen dem biologıischen Leben
einerseılts un!: dem Lebensvollzug andererseıts, dem Aspekt also, da{fß jemand se1ın
Leben ebt un vollzieht bzw. die Fähigkeıt hat, se1n Leben leben un voll-
zıiehen. Diese Bestimmung 1STt unabhängıg VO Lebensqualitätsurteilen, aber
dennoch Bewußtheit VOTAaUSs

Das Ziel der Medizın mü{flßte annn darın bestehen, eiınem Patıenten 1mM Rahmen
dessen, W as möglich iSt; optimale Bedingungen für seinen Lebensvollzug schaf-
ten un erhalten. Im Blick auf dieses Ziel mussen dıe Miıttel verhältnismäßig se1n,
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keıinestalls dürfen sS1e kontraproduktiv werden. Medizınische Ma{fßnahmen waren
demnach annn verhältnıismäfßig, WEn S1e insgesamt gesehen Lebensvollzugs-
möglıchkeiten erhalten b7zw. erweıtern, S1Ce waren unverhältnismäfßig, WENN S1e diese
letztlich untergraben bzw. ohne Aussıcht auf Erfolg sınd

Konsequenzen tür den Bereich der Frühgeborenenmedizin
Im Blick auft den Bereich der Frühgeborenenmedizin würde das miıindestens Tel
Konsequenzen beinhalten:

Kınder, die aufgrund eıner schweren gesundheitlichen Schädıgung MI1t orofßer
Sıcherheit sterben werden, bevor S1€ überhaupt eınen eigentlichen Lebensvollzug
entwickeln können, mussen nıcht mi1t allen verfügbaren Miıtteln behandelt werden.
Im Gegenteıl: Belastende und schmerzhafte Behandlungen und Eıngriffe eLtwa

Wıederbelebungsversuche infauster Prognose mü{fßten 1n diesem Fall als
verhältnısmäfßig gelten. Andererseıts sollten solche Eıngrifte erfolgen, dıe unnötıge
Schmerzen un: Qualen vermeıden können.

Dasselbe liefße sıch auch 1mM Blick aut solche Kınder> dıe mıi1t Sıcherheit
nıe eiınem eigentlichen Lebensvollzug tfinden werden, weıl S1€e nıe e1in Bewulfitsein
entwiıckeln können. Dabe] 1St auch bedenken, dafß für die Entwicklung VONn BE-
wulfstsein eın Mıiındestmafß Kommunikationstähigkeit Voraussetzung 1St Inten-
siıyvmedizıinısche Mafßnahmen mussen 1ın solchen Fällen nıcht ergriffen werden oder
können WCECNN die Entwicklung iın der Behandlungsphase 1n diese Rıchtung tführt

auch abgebrochen werden.
Schließlich lıefße sıch auch9 da{fß weıtere Mafßnahmen un: Eıngrıiftfe ann

unterbleiben der auch abgebrochen werden können, WECNN 21in hohes Rısıko gCHC-
ben iSt, da{fß dadurch solche Behinderungen entstehen oder hervorgerufen werden,
die einen Lebensvollzug unmöglıch machen. Dıies oilt mehr, Je geringer dıe
mIıt diesen Mafßnahmen verbundenen UÜberlebenschancen sınd

1ne weıtere Frage 1St die ach der ethischen Vertretbarkeit eıner aktiven Tötung
des Kındes: Wenn CS 1n den oben ZCNANNLEN Fällen ethisch gerechtfertigt se1ın kann,
Behandlungsmafßnahmen unterlassen oder abzubrechen, 1St CS AAA nıcht W1e€e
1es eLtwa In Frankreich gehandhabt wırd auch gerechtfertigt, das ınd Aktıv
LOLEN. WE dıe Eltern E wünschen? Kann der Unterschied zwiıischen bewufstem
und gewolltem Sterbenlassen un! aktivem Töten wirklich eıne unterschiedliche
ethische Beurteilung begründen? Grundsätzlich älr sıch AR7AE| 9 da{fß der
Handlungsmodus allein nıcht entscheidend se1ın kann, VOT allem dann, WEeNN den
UÜbeln überhaupt eın mögliches Gut mehr entgegensteht. Andererseıts würde die
Straftreiheit der aktiven Tötung V Neugeborenen vermutlich 1n höherem Ma{fß
als be] der Sterbehilfe Ende des Lebenss, INan oft VO einer Wıllensäußerung
des Betreffenden ausgehen annn dıie Geftfahr mi1t sıch bringen, da{fß das Leben e1nes
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Kındes auch annn beendet wiırd, WEn keine infauste Prognose gegeben ist, WeNn

durchaus Lebensvollzug möglıch 1ST un: somıt alleıin ach außeren Lebensqua-
lıtätsurteilen entschieden wırd

Tastende Suche ach dem geringeren bel

DDiese Regeln stellen ein absolut trennscharfes Kriterium für alle Fälle dar. Selbst
1n lehramtlichen Außerungen o1bt 65 Ansätze, die solche Fragen nıcht eintach mıt
geschlossenen inhaltlıchen Vorschriften oder dem platten Verweıs auf die Heıligkeit
des Lebens beantworten, sondern die eiIn offenes, tormales Überprüfungskriterium
angeben, das sıch sıtuatiıonsbezogen anwenden Alßt Es wırd vermutlich ein Leich-
tes se1N, einzelne Fälle NECMNNECN, die sıch mı1t diesen Regeln nıcht lösen lassen oder

zwıschen dıe gyeNANNTLEN „Leitplanken“ tallen. Mıiıt dem Prinzıp der Verhält-
nısmäafßigkeit der Mittel könnte jedoch eıne UOrıentierung, also vewıssermaßen eine
Art „Leuchtturm“ vgegeben se1n, 1n welche Richtung Abwägungen 1n solchen Kon-
tliktfällen laufen sollten.

Prognosen, W1e€e s1e 1n der konkreten Abwägung vorausgeseLzt werden, sınd 1mM-
MG schwierig un unsıcher. Es scheint mır aber 1n der Entscheidungsfindung keine
wiırklich tragfähige Alternative ZU Ansatz be]1 der Verhältnismäfßigkeit der Miıttel

geben. Wır mussen damıt leben, da{fß ethische Entscheidungen tast iımmer 1n der
tastenden Suche ach dem geringeren bel bestehen un tast ımmer das Rısıko enNnNt-

halten, da{ß I1a  . sıch irrt, gerade auch angesichts des oft herrschenden Zeıtdrucks,
dem entschieden werden muß Allerdings bedeutet das auch, da{fß dann WeNnN

eın solcher Irrtum vorliegt jedenfalls A4US ethischer Sıcht ZW ar VO Tragik, nıcht
aber NV(3) Schuld gesprochen werden Ahınuak
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